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GliederungGliederung

Quellen fQuellen füür die alte und neue r die alte und neue 
ComplianceCompliance

Umfang der neuen Umfang der neuen ComplianceCompliance

Was ist wirklich neu?Was ist wirklich neu?



QuellenQuellen

„„altealte““ Rechtslage Rechtslage –– ISD aus dem Jahr ISD aus dem Jahr 
1994, 1994, §§ 33 33 WpHGWpHG i. V. m. Richtlinien der i. V. m. Richtlinien der 
BaFin (BaFin (ComplianceCompliance--Richtlinie, MALS)Richtlinie, MALS)

„„neueneue““ Rechtslage Rechtslage –– Art. 13, 19 der MiFiD, Art. 13, 19 der MiFiD, 
Art. 2 ff der die Art. 2 ff der die MiFidMiFid konkretisieren konkretisieren 
DurchfDurchfüührungsrichtlinie, hrungsrichtlinie, §§ 33 33 WpHGWpHG,,
RVO und ggf. Richtlinien der BaFinRVO und ggf. Richtlinien der BaFin



UmfangUmfang

Organisation von Organisation von ComplianceCompliance –– Art. Art. 
13 13 MiFidMiFid, Art. 2, 5, 6 , 9 RL, , Art. 2, 5, 6 , 9 RL, §§ 33 33 
WpHGWpHG

MitarbeitergeschMitarbeitergeschääfte fte –– Art. 13 Art. 13 MiFidMiFid, , 
Art. 2, 11, 12, 47 RL, Art. 2, 11, 12, 47 RL, §§ 33 33 WpHGWpHG

Beschwerdemanagement Beschwerdemanagement –– Art. 13 Art. 13 
MiFiD, 10 RL, MiFiD, 10 RL, §§ 33 33 WpHGWpHG



Organisation im Allgemeinen Organisation im Allgemeinen 

Art. 15 Art. 15 MiFidMiFid, Art. 5 RL, Art. 5 RL
Allgemeine organisatorische Allgemeine organisatorische 
Anforderungen Anforderungen 
•• Angemessene interne KontrollAngemessene interne Kontroll--

mechanismenmechanismen
•• MitarbeiterausbildungMitarbeiterausbildung
•• reporting reporting 
•• OrgahandbuchOrgahandbuch etc.etc.

Zu beachten Art, Umfang und KomplexitZu beachten Art, Umfang und Komplexitäät t 
der Geschder Geschääftefte



Organisation im Besonderen Organisation im Besonderen 
Compliance Compliance 

Einrichtung und Umsetzung von Einrichtung und Umsetzung von 
GrundsGrundsäätzen und Verfahren (tzen und Verfahren („„policiespolicies and and 
proceduresprocedures““) sowie entsprechender ) sowie entsprechender 
angemessener Maangemessener Maßßnahmen, umnahmen, um
•• das Risiko der Nichtdas Risiko der Nicht--Einhaltung der Einhaltung der 

Vorschriften zu minimierenVorschriften zu minimieren
•• und die Aufsichtsbehund die Aufsichtsbehöörde in die Lage zu rde in die Lage zu 

versetzen, ihre Befugnisse im Rahmen der versetzen, ihre Befugnisse im Rahmen der 
Richtlinie wirksam auszuRichtlinie wirksam auszuüüben.ben.

Grundsatz der VerhGrundsatz der Verhäältnismltnismäßäßigkeitigkeit



…… undund

Einrichtung einer unabhEinrichtung einer unabhäängigenngigen
ComplianceCompliance--FunktionFunktion
-- ÜÜberwachung und regelmberwachung und regelmäßäßige        ige        

ÜÜberprberprüüfung der o.g. Grundsfung der o.g. Grundsäätze tze 
und Verfahrenund Verfahren

--Beratung und UnterstBeratung und Unterstüützung   tzung   
insbesondere der Anlageberater insbesondere der Anlageberater 



Anforderungen an Anforderungen an ComplianceCompliance

notwendige Befugnisse, Ressourcen, notwendige Befugnisse, Ressourcen, 
Personal, Zugang zu InformationenPersonal, Zugang zu Informationen
Ernennung eines Ernennung eines „„ComplianceCompliance--OfficersOfficers““, , 
der der ggggüü. der GL berichtspflichtig ist. der GL berichtspflichtig ist
Trennung von operativen BereichenTrennung von operativen Bereichen
•• unverhunverhäältnismltnismäßäßig?ig?

Festlegung der VergFestlegung der Vergüütung darf die tung darf die 
ObjektivitObjektivitäät des t des ComplianceCompliance--Personals Personals 
nicht beeintrnicht beeinträächtigenchtigen
•• unverhunverhäältnismltnismäßäßig?ig?



Besondere Pflichten fBesondere Pflichten füür das r das 
ManagementManagement

Verantwortung fVerantwortung füür die Einhaltung liegt bei r die Einhaltung liegt bei 
der Geschder Geschääftsleitungftsleitung
•• Bewertung der Wirksamkeit der GrundsBewertung der Wirksamkeit der Grundsäätze, tze, 

Vorkehrungen und VerfahrenVorkehrungen und Verfahren
•• RegelmRegelmäßäßige ige ÜÜberprberprüüfungfung
•• Ergreifung angemessener MaErgreifung angemessener Maßßnahmen zur nahmen zur 

Behebung von MBehebung von Määngelnngeln

GeschGeschääftsleitung und Aufsichtsrat muss ftsleitung und Aufsichtsrat muss 
hhääufig, d.h. mindestens jufig, d.h. mindestens jäährlich hrlich 
schriftliche schriftliche ComplianceCompliance--Berichte erhaltenBerichte erhalten



Regelung der persRegelung der persöönlichen nlichen 
GeschGeschääfte von Mitarbeiternfte von Mitarbeitern

Definition des MitarbeitersDefinition des Mitarbeiters
Definition des MitarbeitergeschDefinition des Mitarbeitergeschääftsfts
Organisatorische VorkehrungenOrganisatorische Vorkehrungen
•• Angemessene Mittel und VerfahrenAngemessene Mittel und Verfahren
•• MindestvorkehrungenMindestvorkehrungen
•• Besondere Vorkehrungen fBesondere Vorkehrungen füür den r den 

ResearchResearch--BereichBereich
•• Ausnahmen fAusnahmen füür bestimmte r bestimmte 

MitarbeitergeschMitarbeitergeschääftefte



Definition des persDefinition des persöönlichen Genlichen Ge--
schschääftsfts -- MitarbeitergeschMitarbeitergeschääft ft 

Wer: Art. 2 Nr. 3 RL: relevante PersonWer: Art. 2 Nr. 3 RL: relevante Person
•• Vorstand/Verwaltungsratmitglied, Vorstand/Verwaltungsratmitglied, 

Gesellschafter Gesellschafter ooää der Firma oder eines der Firma oder eines 
gebundenen Agentengebundenen Agenten

Frage: Aufsichtsratmitglieder, normale GesellschafterFrage: Aufsichtsratmitglieder, normale Gesellschafter

•• Angestellter der Firma oder eines gebundenen Angestellter der Firma oder eines gebundenen 
Agenten, der an den Agenten, der an den 
Wertpapierdienstleistungen/AnlagetWertpapierdienstleistungen/Anlagetäätigkeiten tigkeiten 
beteilgtbeteilgt istist

•• Frage: Mitarbeiter der M&AFrage: Mitarbeiter der M&A--AbteliungAbteliung, der Insider, der Insider--
Informationen hat?Informationen hat?



Definition des MitarbeitergeschDefinition des Mitarbeitergeschääftsfts

Welche GeschWelche Geschääfte? (Art. 11 RL)fte? (Art. 11 RL)
•• GeschGeschääft mit einem Finanzinstrumentft mit einem Finanzinstrument
•• der relevanten Person fder relevanten Person füür eigene oder fremde Rechnungr eigene oder fremde Rechnung
•• auaußßerhalb ihres Zusterhalb ihres Zustäändigkeitsgebietsndigkeitsgebiets
•• oder auf Rechnung der relevanten Person,oder auf Rechnung der relevanten Person,

einer anderen Person, zu der diese eine  familieiner anderen Person, zu der diese eine  familiääre re 
Bindung oder engen Verbindungen hat oder Bindung oder engen Verbindungen hat oder 

einer anderen Person, bei der ein direktes oder indirektes einer anderen Person, bei der ein direktes oder indirektes 
materielles Interesse fmaterielles Interesse füür die relevante Person besteht.r die relevante Person besteht.

Neu: Finanzinstrumente, GeschNeu: Finanzinstrumente, Geschääfte ffte füür Dritte nicht immer    r Dritte nicht immer    
relevantrelevant



Organisatorische Anforderungen Organisatorische Anforderungen 
(1)(1)

Angemessene Mittel und VerfahrenAngemessene Mittel und Verfahren
•• Ziel Ziel –– relevante Personen sollen gehindert relevante Personen sollen gehindert 

werden an:werden an:
perspersöönliche Geschnliche Geschääften, die ften, die MiFIDMiFID oder MAD oder MAD 
verletzten kverletzten köönnennnen
auaußßerhalb ihrer Bescherhalb ihrer Beschääftigung derartige Geschftigung derartige Geschääfte zu fte zu 
empfehlenempfehlen
auaußßerhalb ihrer Bescherhalb ihrer Beschääftigung ftigung 
Informationen/Meinungen weiterzugeben, die illegale Informationen/Meinungen weiterzugeben, die illegale 
GeschGeschääfte zur Folge haben kfte zur Folge haben köönnennnen

StutusStutus quo: quo: ComplianceCompliance--Richtlinie mit Chinese Richtlinie mit Chinese wallswalls, , 
watchwatch –– und und restrictedrestricted--list, list, ÜÜberwacungberwacung der der 
MitarbeitergeschMitarbeitergeschääftefte



Organisatorische Anforderungen Organisatorische Anforderungen 
(2)(2)

MindestvorkehrungenMindestvorkehrungen
•• Vorschriften zu den persVorschriften zu den persöönlichen Geschnlichen Geschääften ften 

mmüüssen den relevanten Personen bekannt seinssen den relevanten Personen bekannt sein
•• Jedes persJedes persöönliche Geschnliche Geschääft muss unverzft muss unverzüüglich glich 

durch Meldung oder andere Verfahren der durch Meldung oder andere Verfahren der 
Firma bekannt gegeben werdenFirma bekannt gegeben werden

•• Jedes gemeldete und festgestellte GeschJedes gemeldete und festgestellte Geschääft ft 
sowie jede Erlaubnis und jedes Verbot in sowie jede Erlaubnis und jedes Verbot in 
diesem Zusammenhang muss schriftlich diesem Zusammenhang muss schriftlich 
festgehalten werdenfestgehalten werden



Organisatorische Anforderungen Organisatorische Anforderungen 
(3)(3)

Besondere Vorkehrungen fBesondere Vorkehrungen füür den r den 
ResearchResearch--BereichBereich
•• Finanzanalysten und andere Personen, Finanzanalysten und andere Personen, 

die Insiderwissen die Insiderwissen üüber Analysen habenber Analysen haben
•• Verbot von persVerbot von persöönlichen Geschnlichen Geschääftenften
•• solange Empfsolange Empfäänger der Analyse nicht nger der Analyse nicht 

ausreichend Gelegenheit hatte, auf ausreichend Gelegenheit hatte, auf 
diese zu reagierendiese zu reagieren

•• Ausnahme: MarketAusnahme: Market--MakerMaker--GeschGeschääftefte



Organisatorische Anforderungen Organisatorische Anforderungen 
(4)(4)

Ausnahmen fAusnahmen füür bestimmte r bestimmte 
MitarbeitergeschMitarbeitergeschääftefte
•• Im Rahmen der Portfolioverwaltung Im Rahmen der Portfolioverwaltung –– ohne ohne 

dass die relevante Person die Entscheidungen dass die relevante Person die Entscheidungen 
des Verwalters beeinflussen kanndes Verwalters beeinflussen kann

•• GeschGeschääfte mit fte mit OGAWsOGAWs, es sei denn die , es sei denn die 
relevante Person ist an der GL der OGAW relevante Person ist an der GL der OGAW 
beteiligtbeteiligt

•• Neu: keine Ausnahme fNeu: keine Ausnahme füür br böörsengehandelte rsengehandelte 
FondsFonds



Beschwerden Beschwerden –– Art. 10 RLArt. 10 RL

Wirksame und transparente Wirksame und transparente VerfahVerfah--
renren ffüür eine angemessene und r eine angemessene und 
unverzunverzüügliche Bearbeitung von gliche Bearbeitung von 
BeschwerdenBeschwerden

-- von Privatanlegernvon Privatanlegern
-- oder potenziellen Privatanlegernoder potenziellen Privatanlegern
-- sowie das Festhalten jeder Besowie das Festhalten jeder Be--

schwerdeschwerde und der getroffenenund der getroffenen
MaMaßßnahmennahmen



Was ist wirklich neu?Was ist wirklich neu?

ComplianceCompliance ist hist hööher her „„aufgehaufgehäängtngt““
VerhVerhäältnis des ltnis des ComplianceCompliance--OfficersOfficers
zum Management und den zum Management und den 
Aufsichtsgremien geregeltAufsichtsgremien geregelt
Engerer Begriff des Mitarbeiters Engerer Begriff des Mitarbeiters 



FragenFragen

1. Neue Aufgaben 1. Neue Aufgaben –– wie weitgehend?wie weitgehend?
•• Ausbildung, Ausbildung, whowho trainstrains thethe trainertrainer??
•• Einbindung in das Einbindung in das 

„„InteressenkonfliktmanagementInteressenkonfliktmanagement““ etwa auch zu etwa auch zu 
Zielvereinbarungen fZielvereinbarungen füür den Vertrieb?r den Vertrieb?

2. Bessere 2. Bessere ComplianceCompliance als Qualitals Qualitäätsts--
differenzierungdifferenzierung??
Beispiel: best execution order Beispiel: best execution order byby order, order, 
……....



Vielen Dank fVielen Dank füür Ihre r Ihre 
Aufmerksamkeit!Aufmerksamkeit!


